
WANDERAUSSTELLUNG

IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

In der Ausstellung gewähren Nürnberger_innen aus mehr 

als zehn Herkunftsländern Einblicke in ihre Erfahrungen mit 

verschiedenen Menschenrechten. 

 Die Ausstellungsstücke beziehen sich auf die Lage der  

Menschenrechte HIER – in Nürnberg, aber auch DORT – den 

Orten, an denen die Gestalter_ innen in der Ver gan genheit 

gelebt haben.

 In Erzählungen und Gedichten sowie durch doku   men ta ri sche 

Fotografien und Skizzen drücken die Ge    stal ter_  innen ihre Mei-

nungen und Erinnerungen aus. Jedes Ausstel lungsstück bietet 

so einen ganz individu ellen Zugang zu je einem Artikel der 

Allge meinen Erklärung der Menschen rechte: Die Ausstellung 

ist ein Ausflug in die Erlebnis- und Gefühlswelt von Nürnber-

ger Migrant_innen, die sich mit ihren eigenen Biografien und 

menschenrechtsrelevanten Fragen auseinander setzen.
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IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

Fouzia 
Krumpiegl

Artikel 1 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 

Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 

Gewissen begabt und sollen einander im Geiste 

der Brüderlichkeit begegnen.

Mit 17 Jahren stellte ich fest: 

„ K le ider  machen Leute”. 

Bekleidet mit einem marokkanischem, 

traditionellem Gewand, Djellaba ge-

nannt, mit Henna auf dem Kopf und ei-

nem Kopftuch machte ich mich, wie so 

viele andere in meiner Heimat, auf den 

Weg zum Einwohnermeldeamt. Dort 

angekommen stellte ich mich an einer 

sehr langen Warteschlange an, um ei-

nen Ausweis zu beantragen. Eine Stun-

de geht vorbei - Ich bin dran! Der Mann 

am Schalter sah mich an und schickte 

mich wieder ans Ende der Schlange, 

um die Wartezeit der gehobeneren Per-

sonen zu verkürzen. 

Das zweite Mal hatte ich Glück: Ich 

war an der Reihe. Ich ging an den 

Schalter, der Beamte schlug mein 

Stammbuch auf und sah Fischflecken, 

welche meine Mutter vor einigen Jah-

ren versehentlich bei einem Fisch-

einkauf hinterlassen hatte. Spöttisch 

sagte er: „ So wie  dein  Stammbuch , 

so bist auch du. Komm morgen wie-

der! ”  Wütend ging ich nach Hause, 

packte meine Sachen und ging ins 

Hamam, um mir die Hennafarbe aus 

den Haaren zu waschen.

Nächster Tag- Nächster Versuch! 

Frisiert und geschminkt mit schöner 

Kleidung wagte ich den 2. Versuch. 

Ich stellte mich ganz hinten an, als 

mich der Beamte vom Vortag, über-

raschenderweise vor die anderen 

Wartenden bat. Er hatte mich wohl 

nicht erkannt, schlug mein Familien-

stammbuch auf und sah Fischflecken, 

welche ihm bekannt vorkamen. Erstaunt 

fragte er: „ Bis t  du  die  von ges tern , 

mit der komischen Kleidung und mit 

der  Farbe in  den Haaren? ”.  Ich hob 

meine Sonnenbrille an und antwortete 

mit ja. Der Herr erstellte mir die Pa-

piere und meinen Ausweis und fragte 

mich nach einer Verabredung. Beim 

Raus gehen drehte ich mich um und 

sagte: „Tut  mir  le id ,  aber  für  Leute 

wie  dich  habe ich  keine  Zei t .”

Es mag Euch zwar manchmal nicht 

so vorkommen, aber die Wahrheit ist: 

„ K le ider  machen  Leute” , ob ihr es 

wollt oder nicht. Gleichbehandlung!

– Ein Wort, mit einer wichtigen Be-

deutung, an dem in meinem Heimat-

land und in vielen anderen Ländern 

noch gearbeitet werden muss. 

In Deutschland musste ich solche Er-

fahrungen bei Ämtern zum Glück noch 

nie machen, allerdings war ich dort 

auch noch nicht mit Henna am Kopf.

DiskretionDiskretionDiskretion

   So wie 

dein Stammbuch 

bist auch du! 

Komm morgen wieder!

Nürnberg 
– 
Casablanca, 
Marokko

GLEICHHEIT?  GLE ICHBEHANDLUNG? E INE FORDERUNG 

DER MENSCHENRECHTE .  Wird sie eingehalten? In meinem Heimat-

land, Marokko wohl eher nicht.
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Fira 
Sapozhnikova

Artikel 2 

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung 

verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgend-

einen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 

Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder 

sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer 

Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht wer-

den auf Grund der politischen, rechtlichen oder 

internationalen Stellung des Landes oder 

Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig 

ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft 

steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst 

in seiner Souveränität eingeschränkt ist. 

Nach Deutschland bin ich aus der 

ehemaligen Sowjetunion im Jahr 1998 

gekommen. Anfangs war es schwer, 

ohne Sprache in eine neue Gesell-

schaft einzusteigen und Alltagssitu-

ationen zu beherrschen, aber mit der 

Zeit hat sich bei uns alles geordnet.

Beim Sprachkurs, in Ämtern, auf der 

Arbeit, überall habe ich Freundlichkeit 

und Verständnis erlebt.

Bei der Hotline, wo ich als Program-

miererin gearbeitet habe, musste ich 

telefonisch mit den Kunden sprechen.

Was sollte ich tun, wenn ich sie nicht 

ver stehe, wenn die Kunden mein unvoll-

kommenes Deutsch nicht ver stehen? 

Aber meine Kollegen und unsere Kun-

den waren immer tolerant und höflich 

zu mir. Sie haben meine Professiona-

lität geschätzt und geduldig mit mir 

gesprochen. 

Doch im Alltag gibt es manchmal auch 

unangenehme Ereignisse.

Einmal haben meine Freundin und ich 

im Aufzug etwas in unserer Mutter-

sprache besprochen. Ein Mann, der 

mit uns mitgefahren ist, war unzufrie-

den. „ S ie  wohnen  in  D eut sch land 

und müssen Deutsch sprechen“, hat 

er gefordert. Ich habe ihm mit Humor 

geantwortet: „Wollen Sie alle unsere

Geheimnisse  wissen? “

Der Konflikt war erledigt, aber so et-

was passierte nicht nur mir, sondern 

auch meinen Freunden immer wieder.

Die Muttersprache ist für jeden Men-

schen die wichtigste Sprache und nie-

mand darf jemandem verbieten, seine 

Muttersprache zu sprechen. Selbst-

verständlich: Wenn du auf der Arbeit 

bist oder sonst wo, wo dich andere 

Menschen verstehen sollten, sprichst 

du in der Landessprache. Du musst 

dann in Deutschland deutsch spre-

chen, in England englisch usw.

Man sollte aber die Situation des Men-

schen, der die für ihn neue Landes-

sprache noch lernt, verstehen und, bei 

Bedarf, ihm zu Hilfe kommen.

Nürnberg 
– 
Charkow, 
Ukraine

EIN VERBOT LÖST KE INE PROBLEME ,  Z WANG 

IST  KE INE DEMOKR ATISCHE LÖSUNG .

Ar t ike l  2Fira  Sapozhnikova



IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

Ayşe Koçak

Nürnberg 
– 
Nürnberg, 
Deutschland

Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung 

verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgend-

einen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 

Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder 

sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer 

Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

»…«

Ar t ike l  2Ayşe Koçak

90  × 90  cm

Fast jeden Tag erlebe ich Disk r imi -

nierungen wegen meines 90 × 90 cm 

großen Kopf tuchs; am häufigsten bei 

der Jobsuche. So kommt es öfters vor, 

dass ich gleich eine Absage oder gar 

keine Antwort bekomme, wenn ich mei-

ne Bewerbung mit Passfoto abschicke. 

Einmal schrieb ich eine Bewerbung per 

Email – ohne Foto. Sofort wurde ich 

zum Gespräch eingeladen, mit der Be-

gründung, dass meine Bewerbungs-

unterlagen auf ganzer Linie überzeugt 

hätten. Einerseits freute ich mich riesig, 

endlich mal die Chance zu haben, mich 

persönlich vorzustellen und andererseits 

wusste ich nicht, wie die Arbeitgeberin 

reagieren würde, wenn ich vor ihr stehe.

Voller Hoffnung bereitete ich mich 

für den großen Tag vor und zog mein 

allerschönstes Kopftuch an. Als sie 

mich sah, entschuldigte sich die Dame 

und sagte, dass dies ein Problem ist 

und ich für die Stelle als Kinderpfle-

gerin so nicht geeignet sei. Begrün-

det hat sie dies damit, dass man den 

Kindern ein Kopftuch nicht zumuten 

könne, weil sie abgeschreckt würden! 

Zu groß scheinen die  Vorur te i le  in 

der  Bevölkerung zu  se in .

Ich glaube, dass viele wenig über den 

Islam wissen und dabei vergessen, 

dass das eine oder andere Kind auch 

den islamischen Glauben hat. Eine 

Anstellung war nicht möglich – nur 

wenn ich das Kopftuch in der Arbeit 

abgelegt hätte. Ich bedankte mich für 

das offene Gespräch und heute bin 

ich froh darüber, dass sie mich nicht 

eingestellt hat. 

Denn jemand, der mich wegen meines 

Äußeren und meiner Religion verur-

teilt ,  soll  nicht meine Chefin sein!

?
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A. B.

Artikel 5 

Niemand darf der Folter oder grausamer, 

un menschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden.

Nürnberg 
– 
Teheran, 
Iran

Mein Bruder wurde im Herbst 1988 

in Teheran, Iran, als fortschrittlicher 

Oppositioneller festgenommen.

Unsere Familie wurde nicht benach-

richtigt, wohin er verschleppt wurde. 

Nur durch Berichte seiner Bekannten 

erhielten wir Nachricht davon, dass 

er sich im berüchtigten Foltergefäng-

nis Ewin befindet. Meine Mutter ver-

suchte viereinhalb Monate lang ihn zu 

besuchen. Vergeblich. Es herrschte 

Besuchsverbot.

Zu Nourooz (das iranische Neujahrs-

fest) 1989 gelang es meiner Tante, 

meinen Bruder zu besuchen. Als mei-

ne Tante meinen Bruder das erste Mal 

nach langer Zeit wieder sah, war sie 

schockiert, denn er hatte einen gro-

ßen Gewichtsverlust erlitten. Bei dem 

Wiedersehen fragte mein Bruder heim-

lich meine Tante, ob sich seine Ge-

schwister sowie seine Nichte und sein 

Schwager in Freiheit befinden, denn 

ihm wurde im Foltergefängnis Ewin 

gesagt, dass sich seine Verwandten 

ebenso dort befänden. Danach erzähl-

te meine Tante uns, dass mein Bruder 

während des Gefängnisbesuches dau-

ernd weinte. „ Sie sind alle  draußen, 

mach dir  ke ine  Sorgen .“

Als ich meinen Bruder nach seiner Frei-

lassung das erste mal wieder sah, war 

ich erschrocken über das Aussehen 

seiner Füße. Vorher hatte er grazile 

Gliedmaßen, die nun über und über mit 

Hornhaut bedeckt waren. Ich fragte ihn: 

„Warum sehen deine Füße so aus?“ 

Er antwortete: „ E s  s ind  Spuren von 

Kabelschlägen .“  Dann zeigte er mir 

seine Oberarme, die übersät mit Nar-

ben waren. „Wenn die  Wär ter  keine 

Aschenbecher fanden,  drückten sie 

ihre  Z igaret ten  an  mir  aus“ , sagte 

er mit bissigem und traurigem Unter-

ton in der Stimme. „Tag  und  Nacht 

l ießen sie das Licht  in  meiner  Zelle 

an, und ich hörte unentwegt Schreie 

von Mitgefangenen“ , erfuhr ich von 

ihm in einem unserer vielen Gesprä-

che nach seiner Freilassung.

Verbot von Folter in Deutschland?

Eigentlich fühle ich mich hier vor 

Folter geschützt, aber es gibt eine 

Parallele zu der damaligen Gefan   -

g enschaft meines Bruders: Heute wie 

damals kann ich ihn nicht persönlich 

treffen, von der Deutschen Regierung 

bekommt er kein Besuchervisum, ich 

als Regimegegnerin kann nicht in den 

Iran einreisen.

E S G IBT Z WEI  VERSCHIEDENE FORMEN VON FOLTER: 

PSYCHISCHE UND PHYSISCHE .  Welche Form ist schlimmer? 

Eine ist so schlimm wie die andere.

A .  B . Ar t ike l  5
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Es war an einem Sommerabend 

Anfang der 70er Jahre in Nürn-

berg in der Unteren Talgasse. Ich 

wartete vor dem Bildungszentrum 

auf meine Freundin, weil ich ihre 

Wohnungsschlüssel hatte. Die 

Straße war fast menschenleer, 

und ich stand da und wartete. 

Auf einmal kamen drei Polizeiautos 

auf mich zu, hielten direkt vor mir. 

Sechs Polizisten stiegen aus und ei-

ner von ihnen durchsuchte mich von 

Kopf bis Fuß. Ich war schockiert und 

wie gelähmt. Und da ich noch nicht 

viel Deutsch konnte, konnte ich mich 

auch nicht verbal wehren. Nachdem 

die Polizisten an mir nichts finden 

konnten, haben sie mich in eines ihrer 

Autos gesetzt und in eine nahe ge-

legene Turnhalle gebracht und mich 

aufgefordert, mich nicht zu bewegen. 

Ein Polizist ging weg und kam nach 

einer Weile mit dem Hausmeister der 

Turnhalle zurück. Er fragte den Haus-

meister, ob ich der Gesuchte sei, 

der das Kabel von der Telefonzelle 

durchgeschnitten hatte.  

Darauf antwortete der Hausmeister: 

„ N e i n ,  d a s  w a r  b e s t i m m t  k e i n 

Schwarzer.“ 

Ohne sich bei mir zu entschuldigen, 

ließ der Polizist mich dann zu Fuß 

zurück zum Bildungszentrum laufen, 

wo meine Freundin und ein Bekannter 

schon besorgt auf mich warteten. Auf 

dem Polizeirevier, wo wir schließlich 

doch noch unseren Unmut äußern 

wollten, trafen wir die Polizisten, mit 

denen ich vorher so unliebsame Be-

kanntschaft gemacht hatte. Auf meine 

Beschwerde antworteten sie: „Das ist 

dein  Pech ,  wenn du so  aussiehst ! “ 

Körperlich hat mir dieses Erlebnis we-

nig geschadet, aber beim Anblick eines 

Polizeiwagens kamen diese Schre-

ckensbilder immer wieder zurück.

Nürnberg 
– 
Kalkutta, 
IndienSukumar Roy

Art ikel  9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft 

gehalten oder des Landes verwiesen werden.

„ NE IN ,  DAS WAR BE STIMMT KE IN SCHWAR ZER .“

Ar t ike l  9Sukumar  Roy
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* ) Am 18. 07. 2012 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Regelungen zu den Grundleistungen ( … ) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 

dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimuns (aus Art. 1 Abs. 1 GG) in Verbindung mit (Art. 20 Abs. 1 GG) unvereinbar sind.

Farshid Rezaei

Artikel 14
1.  Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor 

Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.

»…«

Nürnberg 
– 
Sanandaj, 
Iran

Ich heiße Rezaei Farshid und komme 

aus dem Iran. Ich kam nach Deutsch-

land, weil ich mein Land leider verlas-

sen musste.

Meine Hoffnung bestand darin, dass 

mein Asylantrag anerkannt wird. Je-

doch habe ich nach 26 Monaten ei-

nen Ablehnungsbescheid bekommen.

Das Asylverfahren verläuft nicht so, 

wie ich es von einem demokratischen 

Rechtsstaat erwartet hätte.

Ich möchte hier auf einige Schwie-

rigkeiten der Flüchtlinge in Nürnberg 

aufmerksam machen:

MIT MENSCHENRECHTEN DARF MAN NICHT SPIELEN!

1.  

Lange Bearbei tungszei t  der  A sylant räge 

 –  Unsicherheit und eine Dauer von bis 

zu 6 Monaten bis zur Erstanhörung

 –  Sehr lange Bearbeitungszeit der Asyl-

anträge nach der letzten Anhörung 

(bis zu 2,5 Jahre)

 –  Auch nach positivem Bescheid dauert 

die Bearbeitung bei der Ausländer-

behörde bis zu 6 Monate bis man / frau 

die Aufenthaltserlaubnis in Händen 

hat. Meist bleibt solange der Status 

wie bei Asylbewerbern bestehen.

–  Unsicherheit und eine Dauer von bis 

–  Sehr lange Bearbeitungszeit der Asyl-
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2 . Menschenunwürdige  Lebensbedingungen 

 –  Unerträgliches und menschenun-

würdiges Leben in Gemeinschafts-

unterkünften. Bis zu 20 Menschen 

teilen sich ein Bad und eine Toilette.

 –  Schlechte Qualität der Essenspake-

te, die häufig kurz vor Ablauf des  

Mindesthaltbarkeitsdatums stehen.

 –  Oft abgeschiedene und weit von 

der Stadt entfernte Wohnheime.

 –  Nach dem Kauf einer (ermäßigten) 

Monatskarte für die öffentlichen 

Verkehrsmittel in Nürnberg bleiben 

von monatlichen € 40,90 Taschen-

geld  noch € 10,10 zur freien Ver-

fügung übrig.*

3 . Residenzpf l icht  und Arbei t sverbot

 –  Flüchtlinge in Nürnberg dürfen den 

Regierungsbezirk (oft auch nach 

Vorlage von offiziellen Einladungen) 

nicht verlassen.

 –  Absolutes Arbeitsverbot im 1. Jahr, 

danach ist nur eine nachrangige 

Arbeitserlaubnis möglich. Die Bear-

beitung der Arbeits - Anträge dauert 

oft mindestens 2 Monate – viele Ar-

beitgeber sind nicht bereit, so lange 

zu warten.

–  Flüchtlinge in Nürnberg dürfen den 

–  Absolutes Arbeitsverbot im 1. Jahr, 

–  Flüchtlinge in Nürnberg dürfen den 

–  Absolutes Arbeitsverbot im 1. Jahr, 

–  Flüchtlinge in Nürnberg dürfen den 

–  Absolutes Arbeitsverbot im 1. Jahr, 

und … und … und …
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Gülsan Boz

Nürnberg 
– 
Zonguldak, 
Türkei

Artikel 16
1.  Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede 

Beschränkung auf Grund der Rasse, der Staats-

angehörigkeit oder der Religion das Recht, zu 

heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben 

bei der Eheschließung, während der Ehe und bei 

deren Aufl ösung gleiche Rechte.
2.  Eine Ehe darf nur bei freier und uneinge-

schränkter Willenseinigung der künftigen Ehe-

gatten geschlossen werden.

»…«

Ar t ike l  16Gülsan Boz

Eine Heirat ist eine sehr wichtige Le-

bensentscheidung. Es gibt verschie-

dene Formen der Eheschließung, von 

Liebe, arrangierter Ehe bis zur Zwangs-

heirat. Eine Zwangsheirat liegt vor, 

wenn einer der Partner mit der Ver-

heiratung nicht einverstanden ist und 

seine Zustimmung nicht gegeben hat. 

Wenn die Betroffenen sich weigern, die 

für sie bestimmte Heirat einzugehen, 

sind sie oft Repressionen durch Mit-

glieder der eigenen Familie ausgesetzt. 

Diese können von Beschimpfungen, 

Drohungen bis zum Prügeln reichen. 

Im Islam ist es verboten, Frauen gegen 

ihren Willen zu verheiraten. 

Das besagen Hadithe (islamische Über-

lieferungen), denen zufolge der Prophet 

den Frauen das Recht eingeräumt hat, 

einen Heiratsantrag abzulehnen. „ Der 

Prophet  ( . . . )  sagte ,  e ine  Frau  dar f 

nur  ve rhe i ra te t  we r den ,  wenn  s ie 

der  Heirat  zus t immt .“

In Deutschland wurde im Jahr 2011 das 

Gesetz zur Bekämpfung der Zwangs-

heirat erlassen.

EINE SEHR WICHTIGE LEBENSENTSCHEIDUNG

„Ich finde, dieses Gesetz ist ein wichti ger Schritt für den Schutz 

des Menschenrechts auf Eheschließung und Familie. Meiner Mei-

nung nach verschwimmen die Grenzen zwischen Liebesheirat und 

der arrangierten Ehe und auch die zwischen der arrangierten Ehe 

und der Zwangshochzeit häufig. Selbst Braut und Bräutigam wis-

sen beim Ja-Wort oft nicht genau, worauf sie sich einlassen.“
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M. G.

Artikel 17
1.  Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in 

Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben.

2.  Niemand darf willkürlich seines Eigentums 

beraubt werden.

Nürnberg 
– 
Mahabad, 
Iran 

Ar t ike l  17M .  G .

An einem Morgen, als mein Vater wie 

immer vor dem Frühstück am Fenster 

stand, um nochmal in den Genuss des 

Anblickes zu kommen, stellte er entsetzt 

fest, dass im Garten mehrere Bagger 

standen. Er traute seinen Augen nicht 

und erschrocken rief er meine Mutter 

„ Komm,  schau:  was  is t  das? “ .

Innerhalb von nur wenigen Stunden ist 

der Traumgarten zu einem schreckli-

chen Alptraum geworden! 

Der Garten wurde vernichtet und zwar 

ohne Vorwarnung, ohne jegliche Be-

gründung außer folgender: „Wir  brau-

chen  d ie se s  G runds tück  für  Woh-

nungen für  unsere  Leute! “  Das war 

die Erklärung der Regierung.

Ich glaube, nichts war schmerzhafter 

für meinen Papa als dieses Ereignis. 

Es hat auch nicht lange gedauert, da 

ist er an Krebs gestorben.

Das war der Ausdruck und die Sehn-

sucht meines Vaters, seitdem ich mich 

erinnern kann. Dann hat er sich diesen 

Wunsch auch erfüllt; mit einer Hinga-

be und Energie, die beispiellos waren. 

Jahrelang hatte er daran gearbeitet, 

unermüdlich, in jeder freien Stunde, 

so, dass der Garten so schön und 

fruchtbar wurde, wie kaum ein ande-

rer Garten.

„WIR BR AUCHEN DIE SE S GRUNDSTÜCK! “ 

Ich fühle immer einen Stich in meinem Herzen, wenn ich an den „Traumgar ten“ 

– den traumhaften Garten von meinem Papa – denke.

„ Ich werde ein Haus bauen mit  einem Fenster  zu einem 

großen Gar ten  –  zu  meinem Traumgar ten .  So ,  wie  ich 

es  mir  immer  gewünscht  habe .“ 
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Thuy Mong Tham & 
Thi Cam Nhung 
Bui

Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt 

die Freiheit ein, seine Religion oder seine 

Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, 

seine Religion oder seine Weltanschauung allein 

oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich 

oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst 

und Kulthandlungen zu bekennen.

Nürnberg 
– 
Vung Tau, 
Vietnam

© Gérard  K l i jn ,  ve rö f fen t l i ch t  i n  „ Das  Jah rhunder t  de r  F lüch t l i nge“,  Deu tsches  Komi tee  Not-Ä r z te  e .v.

Ar t ike l  18Thuy Mong Tham & Thi Cam Nhung Bui

VIETNAM – FRÜHER WIE HEUTE

Thuy Mong Tham Bui

Das Leben in  Deut schland

„Ich selbst bin in Deutschland ge-

boren und aufgewachsen und durfte 

bzw. darf immer noch meinen Glau-

ben frei ausleben. 

Hier kann ich die Kirche besuchen, 

mich mit Gleichgesinnten versam-

meln und konnte sogar Theologie auf 

Lehramt studieren.“ 

Vietnam heute

„Umso mehr tut es mir leid für die 

vietnamesische Bevölkerung, dass 

in Vietnam immer noch keine Glau-

bensfreiheit herrscht. Gegenwärtiges 

Beispiel dafür ist Pfarrer Ly, der der-

zeit in Haft sitzt, da er sich friedlich 

für Demokratie und Glaubensfreiheit 

ausgesprochen und Flugblätter ver-

teilt hat. 

Amnesty International versucht mo-

mentan mittels einer Petition zu errei-

chen, dass das kommunistische Re-

gime Vietnams Pfarrer Ly frei lässt.“

Thi Cam Nhung Bui

Der  Weg aus  V ietnam

„Meine Eltern und ich sowie mein 

Onkel (im Foto rechts – mit Marien-

bild in Händen) sind 1980 auf dem 

Schiff Cap Anamur aus Vietnam ge-

flohen, weil meine Familie ihren ka-

tholischen Glauben unter der kom-

munistischen Regierung nicht frei 

ausleben durfte.“



Nihal 
Toptas

Art ikel  18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt 

die Freiheit ein, seine Religion oder seine 

Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, 

seine Religion oder seine Weltanschauung allein 

oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich 

oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst 

und Kulthandlungen zu bekennen.

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine 
hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştir-
mek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başı-
na veya topluca, açık olarak veya özel surette, 
öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar 
etmek hürriyetini içerir.

Ar t ike l  18Nihal  Toptas

IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

Nürnberg 
– 
Kars, 
Türkei 

Durch den Islamunterricht fühlen sich die muslimischen Eltern und Kinder besser wahrgenommen und in ihrer religiö-

sen Identität akzeptiert. Die Wertschätzung trägt auch zu einer besseren Integration bei. Nähere Informationen auf der 

Homepage des Interdisziplinären Zentrums für Islamische Religionslehre (IZIR) an der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen Nürnberg, www.izir.de 

Ich bin eine aus der Türkei gekomme-

ne zweifache Mutter und hatte immer 

den Wunsch, dass meine Kinder durch 

kompetente Fachleute ihre Religion 

richtig lernen und erleben. In verschie-

denen Moscheen wollte ich ihnen das 

ermöglichen, doch mir fehlte die Über-

sicht - wie bei einem Lehrplan -, was 

ihnen da inhaltlich beigebracht wird. 

Mein Wunsch war, dass meine Kinder 

die islamischen Begriffe in Deutsch 

lernen und sie sich über ihre Religion 

im Alltag und in der Schule besser 

ausdrücken und verständigen können.

Erst als meine Tochter 2007 in der 

Realschule war, habe ich von der Mög-

lichkeit gehört, dass bekenntnisori-

entierter Islamunterricht in deutscher 

Sprache eingerichtet werden soll. In 

Erlangen gab es damals die ersten 

Schulversuche, das „Erlanger Modell“.

Ich wollte, dass meine Tochter das 

nutzt, und erfuhr vom Schuldirektor 

von den Schwierigkeiten, dass nach 

deutschem Recht ein Trägerverein 

als Ansprechpartner für das Kultus-

ministerium notwendig ist. Ich habe 

mich aktiv engagiert und gemeinsam 

mit muslimischen Eltern den Verein 

„Islamische Religionsgemeinschaft 

Nürnberg e.V.“ gegründet und war 

die Vorsitzende. 

So wurde es möglich, dass die mus-

limischen Kinder in der Geschwis-

ter-Scholl-Realschule in Nürnberg im 

Schuljahr 2007/08, als erste weiter-

führende Schule in Bayern, Islami-

schen Religionsunterricht hatten. 

Jetzt haben immer mehr muslimische 

Kinder in Nürnberg die Möglichkeit, 

außer dem Ethikunterricht auch isla-

mischen Unterricht zu wählen. 

Meine Nichte konnte 2011 schon ab 

der 1. Klasse der Grundschule be-

kenntnisorientierten Islamunterricht 

wählen. Darüber bin ich sehr froh.

ISL AMISCHER UNTERRICHT IN  DER SCHULE



IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

Alessandra Brisotto

Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie 

Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die 

Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen 

sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht 

auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu su-

chen, zu empfangen und zu verbreiten.

Nürnberg 
– 
Oderzo, 
Italien

DIE HE ILIGE D IK TATUR
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IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

Jana Michel

Artikel 20
1.  Alle Menschen haben das Recht, sich fried lich 

zu versammeln und zu Vereinigungen zusammen-

zuschließen.

2.  Niemand darf gezwungen werden, einer Verein-

igung anzugehören.

Nürnberg 
– 
Komárov, 
Tschechien
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D U R C H  D I E  B R Ü D E R L I C H E  F R E I H E I T

Z U R  S C H E I N B A R E N  G L E I C H H E I T

D U R C H  D I E  B R Ü D E R L I C H E  G L E I C H H E I T

Z U R  S C H E I N B A R E N  F R E I H E I T



IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

Valentina 
Bolshem

Artikel 21
1.  Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der 

öff entlichen Angelegenheiten seines Landes 
unmittelbar oder durch frei gewählte Vertre-
ter mitzuwirken. 

»…«

3.  Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für 
die Autorität der öffentlichen Gewalt; die ser 
Wille muss durch regelmäßige, unverfälsch-
te, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer 
Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien 
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.

Nürnberg 
– 
Minsk, 
Weißrussland
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Nürnberg 
– 
Aserbaidschan
Äthiopien
China
Irak
Iran
Kambodscha
Ukraine

Flücht l ings-
f rauen

Art ikel  22
Recht auf soziale Sicherheit

Ar t ike l  22Flücht l ings frauen

IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT



Ar t ike l  22Flücht l ings frauen
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IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

David 
Depannemaecker

Artikel 25 

1.  Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, 

der seine und seiner Familie Gesundheit und 

Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, 

Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und 

notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht 

auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 

Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im 

Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner 

Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.

2.  Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere 

Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, ehe-

liche wie außereheliche, genießen den gleichen 

sozialen Schutz.

Nürnberg 
– 
Bruay-la-
Buissière, 
Frankreich

Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, ehe-

liche wie außereheliche, genießen den gleichen 

sozialen Schutz.
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IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

Rhoda Radeck 

Nürnberg 
– 
Kumasi, 
Ghana

Artikel 26
1.  Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung 

ist unentgeltlich, zum mindesten der Grund-

schulunterricht und die grundlegende Bildung. 

Der Grundschul unterricht ist obligatorisch. 

Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein 

verfügbar gemacht werden, und der Hochschulun-

terricht muß allen gleichermaßen entsprechend 

ihren Fähigkeiten off enstehen. 
»…«

ihren Fähigkeiten off enstehen. 
»…«

ihren Fähigkeiten off enstehen. 
»…«

Ar t ike l  26Rhoda Radeck

DAS RECHT AUF B ILDUNG wird eingeschränkt

Ich habe von meinem siebten bis zum 

elften Lebensjahr in Ghana gelebt und 

auch die Schule besucht. 

Das Schulniveau ist sehr hoch und 

dementsprechend auch anspruchsvoll. 

Doch leider hat dort nicht jeder / jede 

die Chance, die Schule zu besuchen. 

Denn obwohl  im Artikel 26 der Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte 

steht, dass der Unterricht  wenigstens 

in den Elementar - und Grundschulen 

un e n t g e l t l i c h  s e in  m u s s , müssen 

von Anfang an hohe Schulgebühren 

gezahlt werden. Und dies können sich 

nicht alle Familien leisten.

„Ich finde, dass durch 

d i e  S c h u l g e b ü h r e n 

das Recht auf Bildung 

e i n g e s c h r ä n k t  o d e r 

gar  genommen wird .“

© afr ica ,  Foto l i a .com

© cronopio ,  Foto l i a .com



IS’ RECHT?!
MENSCHENRECHTE H IER & DORT

X. Y.

Artikel 26
1.  Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung 

ist unentgeltlich, zum mindesten der Grund-

schulunterricht und die grundlegende Bildung. 

Der Grundschul unterricht ist obligatorisch. 

Fach- und Berufsschulunterricht müssen allge-

mein verfügbar gemacht werden, und der Hoch-

schulunterrricht muß allen gleichermaßen ent-

sprechend ihren Fähigkeiten off enstehen. 
2.  Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der 

menschlichen Persönlichkeit und auf die Stär-

kung der Achtung vor den Menschenrechten und 

Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu 

Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwi-

schen allen Nationen und allen rassischen oder 

religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit 

der Vereinten Nationen für die Wahrung des 

Friedens förderlich sein.

»…«

Nürnberg 
– 
Addis - Abeba, 
Äthiopien

Ich bin im August 2002 von Äthiopien 

nach Deutschland gekommen. Wie Sie 

sicher wissen, ist Äthiopien ein Land, 

das zwar theoretisch die Menschen-

rechte anerkennt, in dem aber in der 

Realität viele Verletzungen von Men-

schenrechten stattfinden. 

Da meine Eltern in einer Oppositions-

partei aktiv waren und beide gegen die 

Regierung protestiert haben, wurde mei-

ne Mutter nach Eritrea abgeschoben. 

Meinem Vater stand Gefängnis bevor.

Da mich die Situation sehr getrof-

fen hat und ich der Jüngste unter drei 

Geschwistern bin, haben meine Ge-

schwister beschlossen, mir die Flucht 

nach Deutschland zu organisieren.

Als ich in Deutschland angekommen 

bin, war ich 16 Jahre alt und damit ein 

unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. 

Als Flüchtling aus der sogenannten 

Dritten Welt, waren meine Erwartun-

gen an Deutschland zu hoch. Zuerst 

sollte ich wie jeder Flüchtling meinen 

Asylantrag stellen. 

Da im Jahr 2002 16-jährige Minder-

jährige asylrechtlich als „volljährig“ gal-

ten, wurde ich nach Zirndorf in die 

Zen trale Aufnahmestelle für Flücht -

linge gebracht. Dort blieb ich drei Mo-

nate, ohne Betreuung und ohne Mög-

lichkeit zum Schulbesuch. Danach bin 

ich in eine Gemeinschaftsunterkunft in 

Nürnberg gebracht worden. Auch dort 

konnte ich nicht in die Schule, obwohl 

ich großes Interesse zeigte. Mir blieb 

nichts anderes übrig, als mir die deut-

sche Sprache selbst beizubringen. 

Plötzlich, in 2003 / 2004, konnte ich 

endlich in die Schule und meinen Haupt-

schulabschluss machen. Dann in 2005, 

als ich eine Ausbildung als Elektroin-

stallateur begonnen hatte und dachte, 

dass sich mein Leben endlich geän-

dert hätte, musste ich die Ausbildung 

abbrechen. Der Grund: Die Änderung 

des Ausländerrechts in Deutschland 

– als  geduldeter  Mensch dur f te  ich 

nicht  mehr arbeiten.

– Trotz der schlechten Bedingungen 

( z. B. Essenspakete und ein 12 - m2 Zim-

mer, das ich mit noch jemandem teile, 

was mir keine Privatsphäre ermöglicht) 

ist meine Hoffnung nicht gestorben.

Trotz der schlechten Bedingungen ist ME INE HOFFNUNG NICHT 

GE STORBEN .
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 1 Recht auf Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Solidarität

 2 Freiheit von Diskriminierung

 3 Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person

 4 Verbot der Sklaverei

 5 Verbot der Folter

 6 Anerkennung als Rechtsperson

 7 Gleichheit vor dem Gesetz

 8 Anspruch auf Rechtsschutz

 9 Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Ausweisung

10  Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren

11  Garantie der Unschuldsvermutung

12  Schutz der Privatsphäre

13  Recht auf Bewegungsfreiheit

14  Recht auf Asyl

15  Recht auf eine Staatsangehörigkeit

16  Recht auf Eheschließung und Familie

17  Recht auf Eigentum

18  Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

19  Meinungs- und Informationsfreiheit

20  Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

21  Recht auf demokratische Teilhabe

22  Recht auf soziale Sicherheit

23   Recht auf angemessene Arbeit und Mitgliedschaft in  

einer Gewerkschaft

24  Recht auf Erholung und Freizeit

25  Recht auf einen angemessenen Lebensstandard

26  Recht auf Bildung

27  Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben in der Gemeinschaft

28   Recht auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher  

die ange führten Rechte voll verwirklicht werden

29  Grundpflichten des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft

30  Auslegungsregel
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